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Erstattung von Fahrkosten





Das Rundschreiben 18/06 (10.11.2006) des MBJS regelt auch für die Lehrkräfte die wesentlichen Grundsätze und Zuständigkeiten für Dienst- und Fortbildungsreisen sowie das Antragsverfahren, die Durchführung und die Abrechnung.


(vgl. auch Merkblatt des Schulamtes vom 05.11.2007)





In jedem Schuljahr besteht im Bereich unseres Schulamtes ein hohes dienstliches Interesse daran, auch durch Teilumsetzungen (B-Lehrereinsätze) von Lehrkräften  eine fachgerechte Absicherung der Unterrichtsbedarfe zu organisieren.





Die davon betroffenen KollegInnen arbeiten also neben ihrer Stammschule (A-Schule) an mindestens einer weiteren Schule mit einigen Stunden. Mit der dies regelnden (Teil-) Umsetzungsverfügung gilt das Dienstgeschäft an verschiedenen Orten als angeordnet. Regelungen des Bundesreisekostengesetzes kommen somit zum Tragen.





Fahrten vom Wohnort zur B-Schule, deren Wegstrecken länger als die Fahrten vom Wohnort zur A-Schule sind, sowie Fahrten zwischen A- und B-Schule(n) können somit als Dienstfahrten abgerechnet werden. Bei Nutzung z. B. des privaten Pkw fällt eine Wegstreckenentschädigung von 20 Cent für jeden gefahrenen Kilometer an.





Die Anerkennung eines erheblichen dienstlichen Interesses (Folge: 30 Cent/km) an der Nutzung eines privaten Kraftwagens liegt insbesondere vor, wenn...


...das Dienstgeschäft bei der Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nicht durchgeführt werden kann oder ein solches nicht zur Verfügung steht,


...nur die Benutzung des privaten Pkw es ermöglicht, an einem Tag an verschiedenen Stellen Dienstgeschäfte wahrzunehmen, die bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nicht in dieser Zeit erledigt werden können.





Alle Dienstreisen sind mittels Abrechnungsformular unter Beifügung evtl. Belege bei der Haushaltsstelle des Schulamtes innerhalb der sechsmonatigen Ausschlussfrist abzurechnen. (Formularbox im Internetauftritt des Schulamtes nutzen) 








